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planten Eröffnung der neuen Bibliothek beginnen. Bei der 
Kapazitätserweiterung von Bibliotheken über ihre Erstaus
stattung hinaus ist zu sichern, daß neben den Beschaffungs
mitteln gemäß Abs. 3 auch die notwendigen Mittel für die 
laufenden Ausgaben zur Verfügung gestellt werden.

§ 6

Abrechnung

(1) Die Abrechnung des Haushaltsplanes erfolgt im Rah
men der Haushaltsführung gemäß § 5 Abs. 2. Die Erfüllung 
des Planes der Aufgaben ist durch den Leiter der Bibliothek 
gegenüber dem zuständigen örtlichen Rat durch Rechen
schaftslegung abzurechnen. Die Bestätigung der Planabrech
nung durch den zuständigen örtlichen Rat ist Voraussetzung

' für die Zuerkennung der Mittel für die materielle Interes
siertheit gemäß des § 7.

(2) Die Rechenschaftspflicht des Leiters gemäß Abs. 1 um
faßt auch die Pflicht, dem zuständigen örtlichen Rat Mittei
lung über hervorragende Leistungen und Ergebnisse sowie 
Störungen in der Planerfüllung der Bibliotheken zu machen.

§7
Prämienfonds

(1) Für jede Bibliothek ist ein Prämienfonds auf der Be
rechnungsgrundlage eines Grundbetrages von 340 M je Voll
beschäftigteneinheit (VbE) entsprechend dem bestätigten 
Stellenplan zu bilden. Werden in der Bibliothek Lehrlinge 
ausgebildet, sind 3 Lehrlinge als 1 VbE zu zählen. Soweit 
kein bestätigter Stellenplan vorhanden ist, ist der Berech
nung die Anzahl der VbE des Arbeitskräfteplanes zugrunde 
zu legen. Für Bibliotheken, deren Prämienfonds bei Inkraft
treten dieser Anordnung durch höhere Zuführungen je VbE 
gebildet wird, ist der Prämienfonds weiterhin in dieser Höhe 
zu berechnen und zu bilden.

(2) Die Bibliothek kann 80 % ihres Prämienfonds bereits 
im Laufe des Planjahres in Anspruch nehmen und nach den 
dafür geltenden Rechtsvorschriften verwenden. Wird der be
stätigte Plan der Aufgaben erfüllt, ist ihr der Prämienfonds 
in voller Höhe gemäß Abs. 1 zuzuerkennen. Bei einer Über
erfüllung ' des Planes der Aufgaben sowie hervorragenden 
Leistungen der Bibliothek kann der zuständige örtliche Rat 
bei der Rechenschaftslegung, spätestens jedoch bis zum 28. Fe
bruar des folgenden Jahres, über weitere Zuführungen zum 
Prämienfonds entscheiden. Die zusätzliche Zuführung kann 
bis zu 15 % der gemäß Abs. 1 zu berechnenden Mittel betra
gen.

(3) Die Prämienmittel sind von den Leitern der Bibliothe
ken im Einvernehmen mit der gewerkschaftlichen Leitung 
zur Prämierung solcher Mitarbeiter einzusetzen, die hervor
ragenden Anteil an der Erfüllung des Planes der Aufgaben 
haben. Die Prämierung der Leiter der Bibliotheken erfolgt 
auf Entscheidung der Leiter der Abteilungen Kultur der zu
ständigen örtlichen Räte im Einvernehmen mit der gewerk
schaftlichen Leitung.

(4) Bürger, die im Rahmen der gesellschaftlichen Mitwir
kung die Bibliotheken bei der Erfüllung ihrer Aufgaben be
sonders unterstützen, insbesondere aktive Mitglieder der 
Bibliotheksbeiräte und Literaturpropagandisten, sollen von 
den Leitern der Bibliotheken oder der Abteilungen Kiiltur 
der zuständigen örtlichen Räte ihren Betrieben oder den 
örtlichen Räten zur Auszeichnung vorgeschlagen werden.

§8
Kultur- und Sozialfonds

Für jede Bibliothek ist der Kultur- und Sozialfonds auf 
der • Berechnungsgrundlage 'eines Grundbetrages von 
125 M je VbE zu bilden. Für die Berechnung gilt § 7 Abs. 1 

' entsprechend. Die Verwendung des Kultur- und Sozialfonds 
richtet sich nach den geltenden Rechtsvorschriften.

§9
Übertragbarkeit der Mittel

Nicht verbrauchte Mittel des Prämienfonds und des Kul
tur- und Sozialfonds der Bibliotheken sind auf das nächste 
Jahr zu übertragen.

§ io'
Vergütung und Prämierung in Ausleihstellen 

der städtischen Bibliotheksnetze

(1) An die nebenberuflich tätigen Leiter von Ausleihstel
len der städtischen Bibliotheksnetze wird eine Vergütung 
von —,20 M je Entleihung gezahlt. Die dafür erforderlichen 
Mittel sind bei den zuständigen örtlichen Räten zu planen4 
und bereitzustellen.

(2) Für die Prämierung der Leiter werden den Prämien
fonds der Bibliotheken, denen die Ausleihstellen zugehören, 
zusätzliche Mittel in Höhe von 6,5 % der gemäß Abs. 1 zu 
planenden Vergütung zugeführt.

(3) Der Kultur- und Sozialfonds ist um die gleiche Summe 
zu erhöhen.

II.
Nebenberuflich geleitete Bibliotheken 

in Landkreisen

§11
Planung

(1) Für die Ausarbeitung und Bestätigung der Pläne der 
Aufgaben sind die Bestimmungen des § 4 Absätze 1 und 2 
entsprechend anzuwenden. Die Pläne der Aufgaben haben 
die Kennziffern Anzahl der Entleihungen und Anzahl der 
Benutzer insgesamt sowie wichtige kulturpolitische, litera
turpropagandistische oder arbeitsorganisatorische Vorhaben 
auszuweisen (Anlage 3). Die Anzahl der tatsächlichen Ent
leihungen und Benutzer sind von den Leitern der Biblio
theken in den für die nebenberuflich geleiteten Bibliotheken 
geltenden Ermittlungsunterlagen gemäß den dafür geltenden 
Bestimmungen^ statistisch festzuhalten.

(2) An die nebenberuflich tätigen Leiter und Mitarbeiter 
der Bibliotheken wird eine Vergütung von —,30 M je Entlei
hung gezahlt. Die dafür erforderlichen Mittel sind bei den 
zuständigen örtlichen Räten zu planen^ und bereitzustellen.

(3) In Gemeinden mit weniger als 500 Einwohnern ist zu
sätzlich zu der Vergütung gemäß Abs. 2 ein monatlicher Be
trag von 20 M für den nebenberuflich Tätigen zu planen. Er 
wird als zusätzliche Vergütung gezahlt, wenn mindestens 
15 % der Einwohner als Benutzer der Bibliothek erfaßt sind 
und durchschnittlich 10 Entleihungen je Benutzer im Jahr 
erzielt werden. Die zusätzliche Vergütung wird für die Mo
nate gezahlt, in denen die Bibliothek geöffnet war, ein
schließlich der Urlaubsdauer des nebenberuflich Tätigen.

(4) Für Bibliotheken in Gemeinden mit 3 000 und mehr 
Einwohnern sowie für Bibliotheken mit jährlich 10 000 und 
mehr Entleihungen ist ihre Umwandlung in hauptberuflich 
geleitete Bibliotheken zu planen.

§ 12
Prämienfonds, Kultur- und Sozialfonds

Für jede nebenberuflich geleitete Bibliothek wird ein 
Prämienfonds sowie ein Kultur- und Sozialfonds, jeweils in 
Höhe von 6,5 % der geplanten Jahresvergütung gebildet. Für 
die Verwendung des Prämienfonds gelten die Bestimmungen 
des § 7 Absätze 2 und 3 und § 9 entsprechend.

4 Berechnungsgrundlage: Planzahl der Entleihungen X —.20 M
5 Z. Z. gilt die Gemeinsame Anweisung vom 12. September 1980 des 

Ministers für Kultur und des Bundesvorstandes des Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbundes über die Bibliotheksstatistik der Staatlichen 
Allgemeinbibliotheken und der Gewerkschaftsbibliotheken (Verfügun
gen und Mitteilungen des Ministeriums für Kultur Nr. 4/1980).

6 Berechnungsgrundlage: Planzahl der Entleihungen X —,30 M


